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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1983

Norm

EO §381 Z2 D

Rechtssatz

Konkrete Gefährdung des Unternehmens der OHG dahin, daß der Schaden der Beeinträchtigung seines Rufes und

seiner Kreditwürdigkeit durch das Bekanntwerden von Liquiditätsschwierigkeiten unwiederbringlich sei.
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